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Begrüßung durch den Ortsvorsteher.
Keine Einwände zur Tagesordnung.
TAGESORDNUNG
TOP 1
OV Bodemer gibt dem Gremium und den Zuhörern Informationen über die Treffen mit
den VertreteFA--6es--Re~ieRffi95f3Fäsiffiums unG-del+fia~u~tiereAdeA-6es~

der Forderung nach einer Fußgängerqerung über die Lindenstr. Veränderungen in den
geltenden Gesetzen und Vorschriften lassen Forderung zu.
Es erfolgte dazu eine rege Diskussion bei allen Ortschaftsräten.
Nachfolgend wurde ein einstimmiger Beschluss gefasst. ( Beschluss separat als Anlage)

TOP 2
OV Bodemer teilte Beschluss vom 23.02.11 des Gemeinderates mit, dass OR
Stellungnahmen zur Abschaffung der Ortschaftsverfassung beauftragt hat.
Auflösung kann nur durch den OR selbst geregelt werden. Eine Umsetzung des
Beschlusses frühestens zur übernächsten Wahlperiode.
Es erfolgte eine rege Diskussion bei den Ortschaftsräten.
In der Diskussion sprach man sich gegen die Abschaffung der Ortschaftsverfassung aus.
Abstimmung:
Einstimmig dagegen

TOP 3
OV Bodemer teilte mit, dass die öff. TelefonsteIle in der Bockstalstr. 70 auf Grund
Nutzungsrückgang von 0.00 € von der Telekom abgebaut wird.

TOP 4
Genehmigung des Prot. Vom 10.03.11
Abstimmung: 2 Enthaltungen. 3 Zustimmungen

TOPS
Keine

TOP 6
OV Bodemer teilte mit:

- der Rad- und landwirtschaft!. Weg entlang der K 3562 wurde auf Grund niedriger
Priorität zurückgestellt
Alternativ eventuell eine Flurbereinigungsmaßnahme
Anfragen an das Bauamt zwecks Alternatiwarianten

KTZV 1940 e.V. Antrag auf Zuchtanlage am 15.04.11 gestellt
Zerstörte Feldwege werden erst nach Abschluss der Baumaßnahmen im Herbst
2011 saniert, Wahrend der flurbereinigung wera~ITcneHaupterschtteßTTun""g""'s""'w[7Ze"""'grl"'le'------­

saniert.
Dt. Waldensertag 2011 am 18. September in Ötisheim, 75. Jubiläum

Privatinitiative "Fußgängerüberweg Waldenserstr. " ins Leben gerufen
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Protokoll zur öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Spielberg vom 06.05.2011

• SeIte 2 -

Tagesordnungspunkt Nr. 1
Fragen der Ortschaftsräte

OR Schreiber fragt nach, ob sich in Sachen Schafstall Hamberg und Zebrastreifen bei der
Grundschule etwas ergeben hat. OV Haas verneint beides. Er hat bereits das Ordnungsamt an
die Erledigung dieser Dinge ennnert.

OR Karcher äußert Bedenken gegenüber der formgerechten Einladung zu dieser Sitzung, da die
Tagesordnung erst 24 Stunden vor Sitzungsbeginn im Mitteilungsblatt veröffentlicht wurde. OV
Haas entgegnet, dass die Hauptpunkte bereits zweimal vorher veröffentlicht wurden.

OR Kareher äußert, dass die Öffnungszeiten des Reisigplatzes für die Bürger unbefriedigend sei,
vor allem die Samstagsöffnungszeit wird bemängelt. OV Haas versucht, die Öffnungszeiten zu
erweitern. diese sind jedoch abgestimmt in ganz Karlsbad. Somit sind jeweils 1-2 Reisigplätze
geöffnet, die auch jeweils jeder Karlsbader Bürger nutzen kann. OR Steigerwald ergänzt, dass
vom Landratsarnt nur zwei Reisigplätze angeboten wurden. der Gemeinderat hat sich fOr die
Erhaltung der anderen Plätze eingesetzt. Eine Erweiterung der Öffnungszeiten wird schwierig
werden.

OR Karcher erläutert weiterhin, dass an einer Wohnung im Neubau Karlsruher Straße der
Parkplatz zur Terrasse umfunktioniert wurde. Er möchte wissen. ob diese Umnutzung vom
Bauarnt genehmigt wurde. Außerdem hätte kurzfristig ein Parkverbot eingerichtet werden sollen,
nachdem nun die Tiefbordarbeiten abgeschlossen sind.. Hieran sollte die Verwaltung nochmals
erinnert werden.

OR Demoncheaux-Bomann erklärt, dass bei der gestrigen Altkleidersammlung ein Lieferwagen
ohne Kennzeichnung alles eingesammelt hatte. Laut Auskunft der Stiftung müssen alle
Lieferwagen gekennzeichnet sein. Die Bürger sollten darauf hingewiesen werden, dass hierauf
geachtet wird. OV Haas wird im Mitteilungsblatt darauf hinweisen, evtl. auch über das
Ordnungsamt für ganz Karlsbad.

Tagesordnungspunkt Nr. 2
Beibehaltung oder Auflösung des Ortschaftsrats?

OV Haas erläutert nochmals die Sachlage sowie Pro und Kontra der Abschaffung des
Ortschaftsrats.
OR Steigerwald weist darauf hin, dass ein Beschluss rückgängig gemacht werden kann, wenn
andere Erkenntnisse vorliegen.
Nach eingehender Diskussion der Ortschaftsräte erfolgt folgende Abstimmung:

Der Ortschaftsrat Spielberg soll beibehalten werden.
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Ja: 5 Nein: 2 Enthaltungen: 1
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Öffentliche Sitzung Vorl. G 11/014

des Gemeinderates
am 23. Februar 2011

in Karlsbad-Langensteinbach

A GEMEINDE,KARLS I:l .T)
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erholen

TOP 5 Beratung über die Ortschaftsverfassung in der Gemeinde Karlsbad

Der Gemeinderat hatte am 24.03.2010 in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, das Thema
"Abschaffung Ortschaftsverfassung" öffentlich zu thematisieren und die Diskussion um die
Ortschaftsverfassung ohne Zeitdruck zu führen.

In der Gemeindeordnung ist in den §§ 67 bis 73 die Ortschaftsverfassung geregelt. Die
Gemeinde Karlsbad hat die Ortschaftsverfassung auf Grundlage der Gemeindeordnung mit
der Vereinbarung über die Neubildung der Gemeinde Karlsbad am 1. September 1971 (vor
annähernd 40 Jahren) mit der Gemeindegründung eingeführt. Weitere Regelungen finden
sich in den §§ 13 bis 19 der Hauptsatzung der Gemeinde Karlsbad.

Es wurden Ortschaften eingerichtet, benannt und die unechte Teilortswahl eingeführt.
Daneben sind die Organe Ortschaftsrat und Ortsvorsteher ins Leben gerufen und deren
Befugnisse festgelegt worden . Ebenso wurden örtliche Verwaltungen aufgebaut.

Der Ortschaftsrat berät die örtliche Verwaltung , er ist zu wichtigen Angelegenheiten zu hören
die die Ortschaft betreffen und er hat in allen örtlichen Angelegenheiten ein Vorschlagrecht.
Von der Möglichkeit, ihm bestimmte wichtige Angelegenheiten zu übertragen hat die
Gemeinde Karlsbad Gebrauch gemacht. Zu diesen Aufgaben zählen insbesondere die
Veranschlagung von Haushaltsmitteln für die Angelegenheiten der jeweiligen Ortschaft,
personelle Entscheidungen zu den Angestellten der Ortsverwaltung, Bauleitpläne,
Bodenordnungsmaßnahmen, Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz, öffentliche
Einrichtungen , Festsetzung von Abgaben und Tarifen sowie Verpachtung und Ausübung des
Jagdrechts.

We iterhin darf der Ortschaftsrat bestimmte Angelegenheiten - soweit sie die jeweilige
Ortschaft ausschließlich betreffen - selbständig entscheiden. Dazu zählen die
Themengebiete öffentliche Einrichtungen, Ortsbild und Brauchtumspflege, Förderung von
örtlichen Vereinigungen und Einrichtungen, Benennung von Straßen, Wege und Plätze sowie
Vatertierhaltung.

Die Befugnisse und Stellung der Ortsvorsteher (§ 18 Hauptsatzung - Ehrenbeamter auf Zeit ,
Teilnahme an Verhandlungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse, Vertretung des

--------I=lB-&r9ermeisteFS-ttfte-vers i tzender-des-O-i:tsGAaft~e die Einrichtun9 der örtlichen
Verwaltung (§ 19 Hauptsatzung) sind ebenfalls geregelt.

Der Ortschaftsrat ist bei der Aufhebung der örtlichen Verwaltung in der Ortschaft bzw. der
Aufhebung von Ortsrecht zu hören . Zur Aufhebung der Ortschaftsverfassung sagt die
Gemeindeordnung (§ 73 GemO), dass bei einer auf unbestimmte Zeit eingeführten
Ortschaftsverfassung (ist in Karlsbad der Fall) diese durch Änderung der Hauptsatzung mit
Zust immung des Ortschaftsrats aufgehoben werden kann.



Umgesetzt werden kann dies jedoch frühestens zur übernächsten regelmäßigen Wahl der
Gemeinderäte nach Einführung der Ortschaftsverfassung. Der Beschluss des Ortschaftsrats
bedarf der Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder.
Wenn also in dieser Amtszeit des Gemeinderates (2009-2014) beschlossen wird, dass die
Ortschaftsverfassung abgeschafft wird, dann würde dieser Beschluss ab dem Jahr 2019 mit
der Wahl des übernächsten Gemeinderates zum Tragen kommen.

Überblick zur Ortschaftsverfassung in Baden-Württemberg (Quelle Statistisches Landesamt)

In den Jahren

Vom Gemeindetag erhielten wir eine allgemeine Pro und Contra-Übersicht über Stärken und
Schwächen der Ortschaftsverfassung:

Pro:
die Ortschaftsverfassung wird besonders als wichtiges Mittel zur Integration der
Ortschaft in die Gemeinde angesehen;
Ortschaftsverfassung kann die Vielfältigkeit erhalten und zur Geltung bringen;
Ortschaftsverfassung kann ein Instrument zur Förderung und Stärkung der
bürgerschaftlichen Mitverantwortung sein und Bürgernähe erhöhen ;
besondere Bedeutung kann einer Ortschaftsverfassung dort zukommen, wo größere
Entfernungen zwischen dem Hauptort und der Ortschaft bestehen.
wenn auch die Ortschaftsverfassung nicht speziell für den ländlichen Raum
entwickelt wurde, kann sie doch wegen der Siedlungsstruktur dieses Raumes eine
besondere Bedeutung als Instrument der Dorfentwicklung haben;
Stärkung des "Wir-Gefühls";
Ortschaften können Träger des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens helfen
erhalten und fördern .

Contra:
Integrationsfunktion des Ortschaftsrats ist mittlerweile weitgehend abgeschlossen ,

----_---=-_---'dUJa::l;s:L"Z~sammenwachsen der Ortsteile ist gelungen; Bürger/innen identifizieren sich
mit der Gesamtgemeinde.
Bürgervereine, Dorfgemeinschaften u.a. schaffen "Wir-Gefühl" und Vielfalt,
organisieren bürgerschaftliches Engagement;
Verbesserung der Verwaltungsstrukturen/Mobilität der Bürger;
weitere Verwaltungsebene kann Verfahren schwerfälliger und kostenträchtiger
machen; .
Ortschaftsverfassung führt zur Verselbstständigung von Ortschaften und läuft somit
dem Integrationsbedürfnis sogar zu wider ;
gleichwertige Bewertung und Berücksichtigung aller Ortsteile ;



große Probleme genügend geeignete Bewerber/innen zu finden ;
Gemeinderat gewährleistet die Berücksichtigung aller Interessen, das wird umso
deutlicher, wenn gleichzeitig unechte Teilortswahl eingeführt ist.

(Quelle: Gemeindetag BW)
Finanzielle Auswirkungen

Abschaffung der Ortschaftsverfassung: Einsparpotenzial bei Ortsvorstehern : 54.500 Euro,
ggf. zusätzliche Bürgermeisterstellvertreter nach § 48 GemO , Einsparpotenzial bei
Ortschaftsräten: 12.000 Euro pro Jahr.

Vorschlag der Verwaltung:

Die Damen und Herren Mitglieder "des Gemeinderates beauftragen die Verwaltung, die
Ortschaftsräte in der Gemeinde Karlsbad um Stellungnahme zur Abschaffung der
Ortschaftsverfassung zu bitten.

Vermerke der Verwaltung:
TOP vertagt ~ D
TOP behandelt~ D Abstimmung: jaU neinU enthalterr" D
Sonstiges: (Tibi/Stößer)
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Gemeindeverwaltung . Pastfoch 1001 46 · 76298 Korlsbad GEMEINDEVERWALTUNG

Ihr Zeichen

-ve Nachricht vom

Unser Zeichen

An die
Ortschaftsratsgremien
der Gemeinde Karlsbaa
über die Herren
Ortsvorsteher

Bearbeitung durch:

nausanscnnrt
Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Amtsleiter :

Tel.-Durchwahl:

E-Mail:

Haupt- und Personalamt
. .-

1111U;;II;)(I . "tv, I VvVI

07202/9304-400
07202/9304-420
rathaus@karlsbad.de
HerrTibi
07202/9304-446
roland.tibi@karlsbad.de

Datum

Betreff

10.03.2011
Abschaffung der Ortschaftsverfassung - Gemeinderatsbeschluss

Sehr geehrte Herren Ortsvorsteher,
sehr geehrte Damen und Herren der Karlsbader Ortschaftsräte,

der Gemeinderat hat uns in der Sitzung am 23. Februar 2011 durch Beschluss beauftragt, die
Ortschaftsräte in Karlsbad um Stellungnahme zur Abschaffung der Ortschaftsverfassung zu
bitten. Die Sitzungsvorlage dieser Sitzung ist beigefügt.

Ich bitte Sie nun, die Angelegenheit in Ihrem Ortschaftsratsgremium zu behandeln und der
Verwaltung eine Stellungnahme zukommen zu lassen.

Mit freundlichen Grüßen

~~.Rudi Knodel
Bürgermeister

Hausanschrift:
Hirtenslroße 14
76307 Karlsbad

Telefon: 0 72 02 / 93 04 - 0
Telefax: 0 72 02 / 93 04 -10
Inlernet: www.karlsbod .de
E-Mail : ralhaus@karlsbad .de

Bonkverbindungen :
Sparkasse Ettlingen (BLZ660 512 20) Klo. 164 0119
Volksbank Ettlingen (BLZ660 912 OO) Klo. 207 008 07
Volksbank Wilferdingen-Keltern (BLZ666 923 OO) Klo. 121 000 9


